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Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im Umfang von 
mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. Geeignet 
hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 12. Januar 2023

Rechtsanwalt

Philippe Schmit
hat im Jahr 2022
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Aufhebung und Zurückverweisung bei unterlassener 
Verfahrensbeistandsbestellung auch ohne Antrag
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 1 Stunde; 20.09.2022 - 20.09.2022

Auslegung eines Erbvertrages bzgl. der Bindungswirkung 
wegen fehlender Regelung zur Anwachsung
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 45 Minuten; 20.09.2022 - 20.09.2022

Bewertung der Erbbaurechte und der belasteten 
Grundstücke i.R.d. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 45 Minuten; 20.09.2022 - 20.09.2022

Die Vollstreckung von Unterhaltstiteln in Einkommen und 
Konten
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 1 Stunde; 20.09.2022 - 20.09.2022

Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte Teil I und II
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 1 Stunde und 30 Minuten; 20.09.2022 - 20.09.2022

Primat der Wünsche des Betreuten - die neuen 
Vorschriften des Betreuungsrechts
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 45 Minuten; 20.09.2022 - 20.09.2022
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hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
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der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 12. Januar 2023

Rechtsanwalt

Philippe Schmit
hat im Jahr 2022
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Selbststudium: Bestellung eines Ergänzungspflegers für 
Kinder im Strafverfahren gegen die beschuldigten Eltern
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 45 Minuten; 20.09.2022 - 20.09.2022

Überblick über die erbrechtliche Rechtsprechung
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln; 30 Minuten; 20.09.2022 - 20.09.2022

Steuerstrafrecht für Einsteiger und Fortgeschrittene
goldwerth UG; 2 Stunden und 30 Minuten; 08.11.2022 - 08.11.2022

Unternehmensbeurteilung durch Bilanzanalyse
Rechtsanwaltskammer Karlsruhe; 7 Stunden und 30 Minuten; 09.11.2022 - 10.11.2022

Aktuelle Fragen zum Güter- und Nebengüterrecht sowie 
zum Versorgungsausgleich
Rechtsanwaltskammer Karlsruhe; 5 Stunden; 24.11.2022 - 24.11.2022

Die Teilungsversteigerung bei widerstreitenden familien- 
und erbrechtlichen Interessen
Hamburgischer Anwaltverein e.V.; 5 Stunden; 07.12.2022 - 07.12.2022


